
Die mit Satzung vom 10.06.2003 festgelegte Zahl von 28 für den Rat der Gemeinde 
zu wählenden Vertreter, davon 14 in Wahlbezirken, wird bestätigt. Sie soll bei den 
weiteren Kommunalwahlen auf unbestimmte Dauer Anwendung finden.  
 


